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Affenpocken, Update 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

Inzwischen sind in Wien bereits 8 bestätigte Affenpockenfälle aufgetreten, die keinen Bezug zu
Zentral- oder Westafrika hatten.

Bezüglich der Symptomatik wird darauf hingewiesen, dass die klinischen Hauterscheinungen
auch diskret sein können. Bitte denken Sie daher auch in diesen Fällen in Verbindung mit
vergrößerten (druckschmerzhaften) Lymphknoten und mit unspezifischen Prodromal-
erscheinungen an Affenpocken als Differentialdiagnose, wenn eines der folgenden
epidemiologischen Kriterien für einen wahrscheinlichen Fall zutrifft:

 epidemiologische Verbindung zu einem bestätigten oder wahrscheinlichen Fall von
Affenpocken in den letzten 21 Tagen vor Auftreten der Symptome

 Reisehistorie in ein für Affenpockenviren endemisches Gebiet (west- oder
zentralafrikanisches Land) 21 Tage vor Auftreten der Symptome

 multiple oder anonyme Sexualkontakte in den letzten 21 Tagen vor Symptombeginn
(unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung)

(siehe auch Dokument „Falldefinition humane Affenpocken“)

Für ärztliche Fragen zu begründeten Verdachtsfällen steht der diensthabende Oberarzt/die
diensthabende Oberärztin der 4. Medizinische Abteilung an der Klinik Favoriten (01 60191 72444)
zur Verfügung, wo die Abklärung im Anlassfall vorgesehen ist.

Für Kontaktpersonen ist eine gesundheitliche Überwachung und die Isolierung bei Auftreten
erster Symptome vorgesehen.  Kontakte zu Schwangeren, Kindern < 12 Jahren und
immunsupprimierten Personen sind in dieser Situation jedenfalls zu vermeiden. (Dokument
„Empfehlung für die Behördliche Vorgangsweise bei Kontakt mit Affenpocken“)

Weiters finden Sie anbei ein Schreiben des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz (BMSGPK) zur Labordiagnostik inkl. Probenabnahme.



Stand 20210319

All diese Dokumente finden Sie jeweils in aktualisierter Form auf der Homepage des BMSGPK
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-
Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Humane-Affenpocken.html

Inzwischen wurde auch das Arztmeldeformular entsprechend angepasst. Das  aktualisierte
Arztmeldeformular (inkl. Affenpocken) zur Anzeige von übertragbaren Krankheiten finden Sie
anbei bzw. unter https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-
Krankheiten/Rechtliches.html .
Die zugehörige Änderung der Verordnung betreffend die Anzeige von übertragbaren
Krankheiten wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht: RIS - BGBLA_2022_II_225 -
Bundesgesetzblatt authentisch ab 2004 (bka.gv.at)

Bitte beachten Sie weiterhin die Meldepflicht für Verdachts- Erkrankungs- und Todesfälle.
Richten Sie Meldungen bitte an das zuständige Bezirksgesundheitsamt und nachrichtlich an
journal@ma15.wien.gv.at.

  Mit freundlichen Grüßen

 StPhys Dr.in Ursula Karnthaler
Landessanitätsdirektorin
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